
Sicherungskonzept und 
Räumungsbegehren liegen vor

Polizei 
bestätigt 
neubesetztes 
Objekt 

Sofortmaßnahmen:
• Kontaktaufnahme zum Eigentümer: 

Erfragen der Absichten
• Motive, Absichten und Forderungen der 

Besetzer ermitteln
• Prüfen, ob widerrechtliche 

Inbesitznahme vorliegt und wie lange 
dieser Zustand schon andauert

Eigentümer/Berechtigter  
erklärt Besetzer für 
unerwünscht

Eigentümer/Berechtigter  
nicht erreichbar/ 
unbekannt

Eigentümer/Berechtigter  
äußert kein 
Räumungsbegehren oder 
gewährleistet kein 
Sicherungskonzept
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Räumungsbegehren

• schriftlich/ zu 
Protokoll

• Strafantrag 
manifestiert 
Räumungsbegehren, 
ist aber keine 
zwingende 
Voraussetzung für 
Räumung

• Strafantrag kann 
gem.  § 158 II StPO  
nur schriftlich ggü. 
Polizei gestellt 
werden

Sicherungskonzept

Eigentümer/ Berechtigter macht 
glaubhaft, dass Sicherungskonzept 
innerhalb von maximal 2 Tagen 
gewährleistet wird

Räumung

- Verweis auf 
Zivilrechtsweg
- Sensibilisierung 
hinsichtlich  möglicher 
erheblicher Dauer der 
Besetzung

Anlage: Ablaufschema -Entscheidungshilfe zur Räumung von neubesetzten Objekten-

Entscheidungshilfe zum Verhindern von 
Besetzungen und Räumen von neubesetzten 
Objekten PPr St 113 vom 21.12.2015


